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Jonas Schubert

Eine Zäsur für die  

Einsatzstellenhygiene
Hautreinigung von PAK und Ruß durch pak-ex

Berufsrisiko durch PAK

Wenn PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasser-

stoffe), die krebserregenden Stoffe im Brandrauch, für 

das menschliche Auge sichtbar wären, dann würden wir 

nicht erst jetzt darüber sprechen, im Jahr 2023. 

Dass diese Stoffe in den Brandrückständen Krebs 

auslösen, ist seit vielen Jahren bekannt. Besonders 

markant zeigt sich das etwa in der Bezeichnung der  

berufsbedingten Erkrankung der Schornsteinfeger: 

dem sogenannten Schornsteinfegerkrebs.1 Auch  

Feuerwehrleute sind diesen Gefahren ausgesetzt. 

Jüngst hat die IARC, eine Unterorganisation der WHO, 

die Berufstätigkeit der Feuerwehrfrauen und -männer 

als nicht mehr nur „möglicherweise krebserregend“ 

(Kategorie 2b), sondern als „bekannterweise krebs-

erregend“ (Kategorie 1a) eingestuft. Das ist die  

höchstmögliche Gefahreneinstufung. Diese Einstufung 

wurde maßgeblich aufgrund der Exposition gegenüber 

PAK vorgenommen.2

PAK entstehen bei jedem Brand, aber vor allem  

bei unvollständiger Verbrennung und bei der Verbren-

nung von Kunststoffen.3 Weil Wohnhäuser heutzutage 

besonders gut isoliert werden, ist zum einen die  

Luftzufuhr, zum anderen der Rauchabzug wesent-

lich verringert, was eine unvollständige Verbrennung 

begünstigt. Die zunehmende Verbreitung von Kunst-

stoffen in Gebäudebauteilen sowie in Einrichtungs-

gegenständen führt ebenfalls dazu, dass im Brandfall 

eine höhere Menge an PAK entsteht. 

Abbildung 1: Ergebnisse der FAST Studie. In der Studie wurde Modellrauch mit fluoreszierenden 2,5 µm großen Silikatpartikeln (SiO2)   

erzeugt und die Einsatzkräfte diesen exponiert. Anschließend wurde die Fluoreszenz mittels UV-Licht sichtbar gemacht. Es zeigt sich, dass  

die Einsatzkleidung vor allem an den Übergangsstellen durchlässig ist. Dies ist im Bereich der Maske der Fall, am Übergang von Jacke  

und Handschuhe (Arm), von Jacke zu Hose (Bauch) und am Übergang von der Hose zu den Schuhen (Bein).4  
Bild: J. Hill 

Hautkontakt lässt sich minimieren, 

aber nicht vermeiden

PAK können über drei Wege in den Körper  

gelangen: inhalativ, dermal und oral. Der Inhalation 

lässt sich gut vorbeugen, indem der geeignete Atem-

schutz getragen wird. Dermal werden PAK aufgenom-

men, wenn es zu Hautkontakt kommt. Hierzu kommt 

es bei Brandeinsätzen, vor allem im Innenangriff, an 

den Übergangsstellen der Schutzausrüstung, die eine 

Kontamination der Haut nicht vollständig verhindert 

(vgl. Abbildung 1).4 Darüber hinaus besteht im weite-

ren Einsatzumfeld die Gefahr der dermalen  

Aufnahme durch Kontaminationsverschleppung, 

wie. z.B. durch den Hautkontakt mit kontaminierten 

Schläuchen oder anderer Einsatzausrüstung. Beim 

Ausziehen kontaminierter Schutzkleidung gibt es  

bereits zahlreiche Trainingskonzepte, doch mensch-

liche Fehler bedingt durch Stress, Müdigkeit und 

Nachlässigkeit führen zwangsläufig zu gelegentlichem 

Hautkontakt mit kontaminiertem Material. In einer 

1 Simon, Gustav. „Die Hautkrankheiten.“ Die Hautkrankheiten.  

De Gruyter, 2019.

2 Demers, P., Carcinogenicity of occupational exposure as a firefighter, 

The Lancet Oncology, 2022, 23,  8, 985-986.

3 Greim, H. Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH),  

BFR, (2002).
4 Fluorescent Aerosol Screening Test (FAST) Test Report,  

RTI Project Number: 0212534.112, Jay Hill, RTI International.
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Studie mit Kokereimitarbeiter*innen wurde gezeigt, 

dass PAK zu 75% über die Haut aufgenommen  

werden und so in den Körper gelangen.5 Eine effektive 

Reinigung der PAK von der Haut ist also – auch für 

Feuerwehrleute – eine Notwendigkeit.

Das gilt auch deshalb, weil die orale Aufnahme 

i.d.R. als Folge einer Hautkontamination auftritt,  

nämlich ebenfalls durch Kontaminationsverschlep-

pung: Verunreinigte Hände übertragen die Gefahr-

stoffe z.B. auf Lebensmittel und so kommt es von 

einer dermalen Kontamination zu einer oralen  

Aufnahme der PAK in den Körper. Studien zeigen, 

dass eine orale Aufnahme genauso hoch sein kann, 

wie eine inhalativen Aufnahme.6

Eine effiziente und sichere Dekontamination von 

PAK ist also vonnöten, wie die Gefahrstoffverord-

nung auch arbeitschutzrechtlich fordert. Hier ist in 

§4 Abs.1 die „Verwendung geeigneter Arbeitsmittel 

und Materialien nach dem Stand der Technik“ vorge-

schrieben.7 Daher ist die wesentliche Frage, wie die 

Hautreinigung erfolgen soll. Und da stehen wir mitten 

in einer Zeitenwende, denn langsam setzt sich die Er-

kenntnis durch, dass bislang genutzte Mittel wie Seife 

oder Reinigungstücher bald der Vergangenheit ange-

hören werden. Bislang genutzte Mittel wie Seife oder 

Tücher sind nicht geeignet, um eine Dekontamination 

durchzuführen, wie im Folgenden ausgeführt wird.

Wash-In-Effekt:  

erhöhte Aufnahme der Gefahrstoffe 

durch falsche Reinigungsmittel 

Bereits vor einigen Jahren widmeten wir uns am 

Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden der 

Frage: Was muss ein Hautreinigungsmittel erfüllen 

um geeignet für die Entfernung von PAK von der Haut 

sein? Hierbei sind zwei Aspekte besonders wichtig. 

Zum einen darf das Hautreinigungsmittel nicht dazu 

führen, dass die Gefahrstoffe verstärkt aufgenommen 

werden und zum anderen muss es hoch effektiv sein.

Die Aufnahme durch die Haut wird unter anderem 

durch den wash-in Effekt begünstigt. Zum wash-in 

5 VanRooij JG, Bodelier-Bade MM, Jongeneelen FJ, Estimation of  

individual dermal and respiratory uptake of polycyclic aromatic  

hydrocarbons in 12 coke oven workers.

6 Cherrie, John W., et al. “How important is inadvertent ingestion of  

hazardous substances at work?.” The Annals of Occupational Hygiene 

50.7 (2006): 693-704.

7 GefStoffV, §4 Abs.1.

8 Richard P. Moody*, Brita Nadeau, Ih Chu, In vivo and in vitro dermal  

absorption of benzo[a]pyrene in rat, guinea pig, human and tissue- 

cultured skin, Journal of Dermatological Science 9 (1995) 48-58.

9 Som I, Bhatia K, Yasir M. Status of surfactants as penetration enhancers 

in transdermal drug delivery. J Pharm Bioallied Sci. 2012;4(1):2-9.

10 Ebd.
11 N Akhtar, et al., Penetration Enhancing Effect of Polysorbate 20 and 

80 on the In Vitro Percutaneous Absorption of L Ascorbic Acid, Tropical 

Journal of Pharmaceutical Research, 2011; 10 (3): 281-288.

12 Prasanthi D, Lakshmi PK. Effect of chemical enhancers in transdermal 

permeation of alfuzosin hydrochloride. ISRN Pharm. 2012;2012:965280. 

13 Abd E, Roberts M, S, Grice J, E: A Comparison of the Penetration 

and Permeation of Caffeine into and through Human Epidermis after 

Application in Various Vesicle Formulations. Skin Pharmacol Physiol 

2016;29:24-30. doi: 10.1159/000441040

14 Eine erweiterte Übersicht der in dieser Hinsicht problematischen Stoffe 

inklusive wissenschaftlicher Referenzen haben wir unter https://www.

dermapurge.com/produkte/pak-ex/ zusammengestellt.

15 DGUV Information 205-035 „Hygiene und Kontaminationsvermeidung 

bei der Feuerwehr“, Möglichkeiten zur Expositionsvermeidung – Nach 

dem Einsatz, S. 33
Abbildung 2: Wash-in-Effekt. Durch die Benutzung  

von Seife kann die Aufnahme von PAK durch die Haut um  

bis zu 400% gesteigert sein.8   
Bild: R. P. Moody

effect kommt es dadurch, dass die Poren beim  

Waschen der Haut geöffnet werden und so die  

natürliche Hautbarriere so geschädigt wird. Die PAK 

können dann um bis zu 400% leichter durch die Haut 

eindringen (vgl. Abbildung 2).8 Beispiele für solche 

penetrationsfördernde Substanzen (penetration 

enhancer) lassen sich unter den Inhaltsstoffen von 

vielen bisher verwendeten Hautreinigungsmitteln und 

Dekontüchern finden, etwa “Sodium laureth sulfate“,9 

„Sodium dodecylsulfate“,10 „Polysorbate“11, „Citric 

Acid“12, oder „Decyl (Poly)glucoside“13,14. 

Ungeeignete Inhaltsstoffe können also die Haut-

barriere schwächen und zu einer erhöhten Aufnah-

me der Gefahrstoffe führen. Im Fall von Seife ist 

das bereits seit Jahrzehnten bekannt und wird auch 

bereits von der DGUV thematisiert: „Durch das Wa-

schen mit Seife wird die natürliche Barriere der Haut 

geschwächt und wichtige Hautfette abgewaschen“15. 

Auch viele Konservierungsmittel sind als sogenannte 

Penetrationsverstärker bekannt und gehören daher 

nicht auf die Liste der Inhaltsstoffe, wenn es um die 

Entfernung von chemischen Gefahrstoffen von der 

Haut geht. Konzeptionell macht es daher nur Sinn 

Inhaltstoffe zu verwenden, die diesen wash-in Effekt 

nicht auslösen. Dies wurde bei pak-ex umgesetzt.

Seife und Reinigungstücher können 

PAK nicht effektiv entfernen

Der zweite Aspekt ist die Reinigungseffizienz selbst. 

Um dies zu untersuchen, führten wir Versuche an 

einem Schweinehautmodell durch. Eine definierte 
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Orientierung bieten. Diese sollen z.B. die Entwicklung 
von Strategien zum Aufbau eines Teams oder die be-
sondere Berücksichtigung von vulnerablen Gruppen 
innerhalb von sozialen Medien unterstützen.

Praktische Beispiele („Use Cases“): Neben 
Technologien und Handlungsempfehlungen 
werden Erfahrungen und Beispiele über 

den Einsatz von sozialen Medien gesammelt und 
aufbereitet. Dies bietet die Möglichkeit, Gefahrenab-
wehrorganisationen Maßnahmen aufzuzeigen und sie 
bei der Nutzung von sozialen Medien in der Praxis zu 
inspirieren.

Die gewonnenen Informationen werden in der 
semantischen Wissensmanagementplattform „LINKS 
Community Center“ zur Verfügung gestellt. Als fle-
xible webbasierte Plattform ermöglicht das LINKS 
Community Center den Austausch von Wissen und 
Erfahrungen über den Einsatz von sozialen Medien in 
Krisensituationen. Die Plattform ist bereits öffentlich 
nutzbar. Abbildung 1 zeigt die Startseite der Plattform.

Auf der Übersichtsseite werden alle Technologien 
aufgelistet und die wichtigsten Informationen  
entweder direkt unter dem Namen in Form eines 
Informationsabzeichens („Badge“) oder in den 

nebenstehenden Spalten dargestellt. Die Intention 
der „Badges“ ist es, wertvolle Informationen  
hervorzuheben. Dies können eine (teilweise) kosten-
lose Verfügbarkeit oder eine Information darüber 
sein, ob die Technologie bereits in der Gefahrenab-
wehr Anwendung findet. Die Spalten „Functions“ und 
„Supported Platforms“ liefern durch entsprechende 
Symbole einen ersten Überblick über den Funktions-
umfang (siehe dazu auch die nächsten zwei  
Abbildungen) und den möglichen Plattformen, mit 
denen die Technologie arbeiten kann.

Ein Filtersystem unterstützt bei der Eingrenzung  
der Auswahl einer Technologie. Unter „Open Filters“ 
öffnet sich das in Abbildung 3 dargestellte Filterme-
nü. Es kann z.B. nach Technologien gefiltert werden, 
die die Funktion der „Event notification“ besitzen.  
Damit ist die technische Fähigkeit gemeint, auf 
Grundlage von definierten Kriterien wie ein erhöhtes 
Volumen von bestimmten Keywords auf Twitter, ein 
ungewöhnliches Ereignis zu detektieren. Die Funk-
tionen werden via Mouseover in der Filterauswahl 
sowie in [5] ausführlicher erläutert. Neben den  
Funktionen kann nach den Plattformen, das  
Preismodell sowie den beiden Indikatoren für  
bereits bekannte Anwendung in der Gefahrenabwehr 

(„Used by practitioners“ und „Use case available“) 
gefiltert werden. Gibt es zu einer Technologie ein 
praktisches Beispiel („Use Case“), in welchem die 
Anwendung einer konkreten Technologie beschrie - 
ben wird, so wird dies der Übersicht und auf der  
Profilseite der Technologie erfasst. Durch diese  
Verknüpfungen wird somit das „Wie?“ beantwortet 
und es besteht die Möglichkeit, direkt das praktische 
Beispiel aufzurufen.

Abbildung 1: Das LINKS Community Center  
als Wissensmanagementplattform,  
erreichbar unter: https://links.communitycenter.eu

Abbildung 2: Übersichtsseite der  
Bibliothek für Technologien

Das LINKS Community Center verfolgt einen kolla-
borativen Ansatz, bei dem Nutzer nicht nur auf die Er-
gebnisse zugreifen, sondern ebenfalls Informationen 
hinzufügen, bearbeiten oder kommentieren können.

2. Technologien
Die erste der drei Bibliotheken sammelt Informa-

tionen über Technologien für die Arbeit mit sozialen 
Medien, soll einen Überblick über den Markt bieten 
und ermöglicht die Auswahl einer geeigneten Techno-
logie. Abbildung 2 zeigt die Übersichtsseite der bisher 
identifizierten Technologien (Stand: Februar 2023).
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Richard Lüke, Therese Habig und Eugen Schmidt 

Informationssammlungen  
für die Nutzung von Social 
Media in Krisensituationen

1 Einführung und Herausforderungen
Seit Beginn dieses Jahrtausends spielen soziale 

Medien in der Gefahrenabwehr eine zunehmend wich-
tige Rolle. Viel mehr noch: Soziale Medien haben den 
Prozess des Informationsaustauschs bei Krisen und 
Katastrophen signifikant verändert. Menschen nutzen 
vermehrt Informations- und Kommunikationstechno-
logien, um mit Unsicherheiten umzugehen und Infor-
mationen über die aktuelle Lage austauschen [1]. Von 
Gefahrenabwehrorganisationen wird erwartet, dass sie 
in den sozialen Medien präsent sind und insbesondere 
in Krisensituationen wird eine effektive Kommunika-
tion von zuverlässigen und aktuellen Informationen 
vorausgesetzt. Darüber hinaus wünschen sich Bürger 
und Bürgerinnen auch eine Einbindung in den Informa-
tionsfluss, indem sie beispielsweise eigene Beobach-
tungen oder Bedenken über soziale Medien äußern 
können [2]. Neben der gestiegenen Erwartungshaltung 
ist eine weitere Folge die enorme Menge an gene-
rierten Daten in sozialen Medien während Krisensi-
tuationen. Diese Daten bieten eine wertvolle Quelle 
für Informationen, die bei der Bewältigung von Krisen 
hilfreich sein können (z.B. Erweiterung des Lagebildes), 
jedoch aufgrund der Vielzahl von Posts, Kommentaren 
und anderen Interaktionen ist es schwierig, die rele-
vanten Informationen schnell und effektiv zu identifi-
zieren sowie zu verarbeiten. Daher ist es wichtig, dass 
die Gefahrenabwehrorganisationen Technologien und 
Strategien entwickeln, um einer Überflutung von nicht 
verifizierten Informationen entgegenzusteuern [3].

Feuerwehren, Polizei und andere Hilfsorganisationen 
berichten von Optimierungspotenzial in unterschied-
lichen organisatorischen Bereichen (fehlende finan-
zielle Mittel, kein passend geschultes Personal und 
mangelnde Überzeugung von Entscheidungsträgern). 
Darüber hinaus fehlen aber auch inhaltliche Aspekte 
wie klare Vorgaben zum Thema Datenschutz, spezi-
fische und verständliche Handlungsempfehlungen, 
praktische Beispiele („Lessons Learned“) sowie ein 

Überblick über am Markt verfügbare Technologien 
für den Umgang mit sozialen Medien. Oftmals wird 
sich auch ein Austausch und Dialog mit anderen Or-
ganisationen gewünscht. [4,5,6,7] Das europäische 
Forschungsprojekt LINKS1 verfolgt das Ziel Gefahren-
abwehrorganisationen in Europa Informationssamm-
lungen in den Bereichen Technologien, Handlungs-
empfehlungen und praktische Beispiele zur Verfügung 
zu stellen, um den Austausch über Entwicklungen und 
Erfahrungen zu ermöglichen. Dafür wird der aktuelle 
Markt laufend analysiert und in Zusammenarbeit mit 
Gefahrenabwehrorganisationen Informationen ge-
sammelt und strukturiert. In Bibliotheken („Libraries“) 
werden die Informationen dargestellt und miteinander 
vernetzt. Aktuell sind drei Bibliotheken realisiert:

Technologien („Technologies“): Es wer-
den strukturiert Informationen über Tech-
nologien für die Arbeit mit sozialen Medi-

en zur Verfügung gestellt. Dazu gehören z.B. Software 
für die Analyse und Monitoring sozialer Medien. Das Ziel 
ist es, eine Übersicht zu bieten, die die zunehmende 
Heterogenität und überwältigende Anzahl von Techno-
logien in Krisensituationen auf dem Markt erfasst und 
die Auswahl geeigneter Technologien unterstützt.

Handlungsempfehlungen („Guidelines“): 
Es werden Handlungsempfehlungen (z.B. 
Leitfäden und Richtlinien) gesammelt, die 
für die Implementierung und Nutzung von 

sozialen Medien in Organisationen Hilfestellungen und 

1 Ziel von LINKS ist es, die Auswirkungen von sozialen Medien und 
Crowdsourcing auf die europäische Resilienz gegenüber Katastrophen zu 
verstehen und zu strukturieren, um so nachhaltiges Lernen über SMCS in 
Katastrophenfällen zur Verfügung zu stellen.
LINKS wird im Zuge des Forschungs- und Innovationsprogramms 
Horizon 2020 der EU (EC-HORIZON2020-PR883490-LINKS) über einen 
Zeitraum von 3,5 Jahren (Juni 2020-November 2023) mit 5,2 Millionen 
Euro gefördert. Weitere Informationen: https://links-project.eu/
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Jochen Zehfuß 

Standardisierte Festlegung von Bemessungsbrandszenariennach DIN 18009-3 (Entwurf)
Einleitung

Die Anwendung von Ingenieurmethoden im  Brandschutz ist in Deutschland im Rahmen von  Brandschutznachweisen für Sonderbauten gelebte Praxis. Der von der vfdb herausgegebene Leitfaden Ingenieurmethoden [1], der in 4. Auflage 2020 er-schienen ist, beschreibt die Anwendung der ingenieur-
technischen Verfahren, deren Anwendungsbereiche 
und gibt Anwendungshilfen. Als vornormatives Papier 
enthält der Leitfaden jedoch keine standardisierten 
Nachweisregeln. Die normative Regelung der ingeni-
eurtechnischen Nachweise soll in Deutschland über 
die zurzeit in der Entwicklung befindlichen Normen-
reihe DIN 18009 erfolgen. Für die Ingenieurmethoden 
des konstruktiven Brandschutzes sind Einwirkungen 
und Nachweise bereits in den Eurocodes geregelt [2]. 
Für alle weiteren ingenieurtechnischen Verfahren wie 
Nachweise der Personensicherheit sowie der Brand- 
und Rauchausbreitung erfolgt durch die DIN 18009 
eine Standardisierung der Nachweise [BBT]. Wesentliche Grundlage für die Durchführung von ingeni-eurtechnischen Nachweisen ist die Festlegung von Bemes-sungsbrandszenarien, die Ort, Art und Verlauf des Brandes als maßgebliche thermische Einwirkung für den ingeni-eurtechnischen Nachweis beschreiben. Aufgrund der Vielfalt denkbarer Bemes-sungsbrandszenarien, der vielfach nicht einfach zu erken-nenden maßgeblichen Bemes-sungsbrandszenarien und um „Wildwuchs“ zu vermeiden, ist eine standardisierte Auswahl der Bemessungsbrandsze-narien zur Gewährleistung eines einheitlichen Sicher-heitsniveaus von ingenieur-technischen Nachweisen eine 

wichtige Voraussetzung. Durch die Normenreihe  DIN 18009 wird eine an den Schutzzielen des  Brandschutzes orientierte systematische Vorgehens-
weise etabliert, mit der die Nachweise standardisiert 
werden. Darüber hinaus kann die DIN 18009 einen 
wesentlichen Beitrag für die mittel- bis langfristig  
zu entwickelnde europäische Normung der Ingenieur-
methoden des Brandschutzes liefern.
Grundlegende Vorgehensweise bei der Anwendung ingeniuertechnischer Verfahren

Auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse  wurden international bereits Standards für den  Nachweis von Ingenieurmethoden des Brandschutzes 
entwickelt [4], [5], [6]. Der Anwendung von rech-nerischen Nachweisverfahren wird dabei stets eine 
systematische Einzelfall-Analyse, bei der die Brand-

Bild 1: Grundsätzliche Vorgehensweise  in der Brandschutzplanung
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Bild 2: Systematische Vorgehensweise bei der Anwendung von ingenieurtechnischen Verfahren 

gefahren und die Schutzziele im Rahmen von Risiko-
betrachtungen behandelt und dokumentiert werden. 
Solche strukturierten Vorgehensweisen decken sich 
mit Grundsatz-Anforderungen des deutschen Bauord-
nungsrechts für die Begrün-dung von Abweichungen 
von brandschutztechnischen Rechtsvorschriften [7]. 

Die Anwendung von Ingenieurmethoden des  Brandschutzes (ingenieurtechnische Verfahren) erfolgt im Rahmen der Brandschutzplanung immer 
im Kontext des Nachweises der Erfüllung der bauauf-
sichtlichen Schutzziele. Dabei können grundsätzlich 
„zwei Wege“ verfolgt werden, das präskriptive Vorge-
hen und der leistungsbezogene (schutzzielorientierte) 
Nachweis (Bild 1). In beiden Vorgehensweisen ist die 
Anwendung der Ingenieurmethoden möglich. Bei der präskriptiven Vorgehensweise eines Brandschutznachweises durch Umsetzung der  materiellen Anforderungen kann von einer Erfüllung 

der Schutzziele des Brandschutzes ausgegangen werden. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass insbeson-
dere für Sonderbauten, die Gebäudeplanung nicht 
ohne Abweichungen von den materiellen Anforde-
rungen umgesetzt werden kann. Gemäß MBO § 67 
können Abweichungen zugelassen werden, sofern 
sie „unter Berücksichtigung des Zwecks der jewei-
ligen Anforderung und unter Würdigung der öffent-
lich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange 
mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den 
Anforderungen des § 3 Satz 1 vereinbar“ sind.  Dies bedeutet, dass das Schutzziel durch eine gleichwertige alternative Maßnahme (Kompensati-

on) erreicht werden muss. Der Nachweis der  Gleichwertigkeit der Kompensationsmaßnahme kann mit ingenieurtechnischen Verfahren erfolgen.Im Falle von leistungsbezogenen Nachweisen sind 
ingenieurtechnische Nachweise sogar zwingend er-forderlich. Im Sinne der DIN 18009 sind unter ingeni-

eurtechnischen Verfahren jedoch nicht ausschließlich 
rechnerische Verfahren unter Anwendung aufwendiger 
Simulationsmodelle zu verstehen, sondern auch die 
sogenannte argumentative ingenieurtechnische Nach-
weis-führung, bei der ggf. auch Schätzverfahren (engi-
neering judgement) verwendet werden können [8].Die Anwendung von ingenieurtechnischen Nach-weisverfahren, dies schließt die argumentative ingenieurtechnische Nachweisführung gemäß [8] ausdrücklich mit ein, erfordert eine systema-tische Vorgehensweise zum Nachweis der Erfüllung 

der Schutzziele. In einem ersten Schritt sind die Schutzziele durch eine Festlegung von funktionalen 
Anforderungen zu konkretisieren, um dann Bemes-
sungsbrandszenarien bzw. Räumungsszenarien aus-
zuwählen und auf dieser Basis Bemessungsbrände 
festzulegen, für die dann die entsprechenden Nach-
weise geführt werden können. Bild 2 zeigt die syste-
matische Vorgehensweise im Flussdiagramm.In Deutschland wurde in den letzten Jahren verstär-
kt mit der Entwicklung der Normenreihe DIN 18009 
an der Standardisierung für ingenieurtechnische Nach-
weise der Brandsicherheit gearbeitet. Zurzeit sind vier 
Normteile veröffentlicht bzw. in Bearbeitung [7]:Teil 1 [8] legt die Grundlagen und definiert die  wesentlichen Begriffe. Dieser Normteil unter-stützt ganz wesentlich eine bauaufsichtliche Akzeptanz von ingenieurtechnischen Nachwei-sen, da hier quasi „die Kleiderordnung“  für die Aufstellung und Dokumentation  solcher Nachweisführungen festgelegt wird. Die hierin konkretisierten Anforderungen an die Nachweisführung lassen es nicht zu, dass der Nachweisführer „mit nicht nachvollzieh-baren Allgemeinplätzen“ eine abweichende Lösung argumentiert. Es wird grundsätzlich eine überprüfbare, auf tatsächlichen Erkenntnissen 



Mediadaten 2024

4

Zahlungsbedingungen:  
Es gelten unsere AGB, siehe Seite 8.  

Bankverbindung:  
Sparkasse Ulm 
IBAN: DE56 6305 000 000 000 90917 
BIC: SOLADES 1ULM 
St.-Nr.: 28/88/030/10409 
UST-ID-Nr.: DE 147041097

Format Breite x Höhe s/w* 2-farbig* 4-farbig*
1/1 Seite 188 x 243 mm 1.800,-- 2.460,-- 3.120,-- 

2/3 Seite – Querformat 188 x 160 mm 1.340,-- 2.120,-- 2.905,-- 

1/2 Seite – Hochformat
– Querformat

 90 x 243 mm
188 x 120 mm 1.030,-- 1.650,-- 2.260,-- 

1/3 Seite – Hochformat
– Querformat

 60 x 243 mm
188 x  80 mm   905,-- 1.470,-- 2.040,-- 

1/4 Seite – 2-spaltig (Würfel)
– Querformat

 90 x 120 mm
188 x  60 mm   795,-- 1.350,-- 1.900,-- 

Alle Preise in Euro/Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer im Inland

Zeitschriftenformat:  
210 mm breit x 280 mm hoch

Verarbeitung:  
Klebebindung

Satzspiegel:  
188 mm breit x 243 mm hoch

Farben nach Euroskala,  
Sonderfarben auf Anfrage

AE-Provision: 15 %

Sonderplatzierungen/ 
Platzierungszuschläge: 
Wir erheben 15 % Aufschlag bei
O fest zugesagten Platzierungen
O Platzierung einer Anzeige  

im 1/1-Format auf den  
Umschlagseiten 2 und 4

Stellenanzeigen:  
Stellengesuche 15 % Rabatt 
Chiffregebühr € 20

Rabatte:  
Bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres 
(Beginn mit dem Erscheinen der ersten Anzeige)

Malstaffel: Mengenstaffel:
2-maliges Erscheinen   5 % 2 Seiten   5 %
3-maliges Erscheinen   7 % 2,5 Seiten   7 %
4-maliges Erscheinen 10 % 3 Seiten  10 %

*Preise für Formate im Satzspiegel; Anzeigen im Anschnitt + 10 % Aufschlag. 
Sonderformate auf Anfrage!

Anzeigenpreise und -formate

Kombinations-Rabatt: Sparen Sie durch den Kombinations-Rabatt  
von 15 % auf einer Schaltung in vfdb und dem Feuerwehr-Magazin.  
Der Rabatt wird ausschließlich auf Ihre Schaltung in vfdb angerechnet.
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Beilagen: (lose eingelegt)
O	Maximale Beilagengröße  

20,5 x 27,8 cm 
O	Mindestformat ist Postkartengröße 

14,8 x 10,5 cm
O	Preise bis 25 g Gesamtgewicht  

€ 145 pro Tausend zuzüglich  
50 € Postgebühr

O	Teilbeilage nach PLZ möglich 
O	Selektionspauschale € 90

Lieferanschrift für Beilagen:  
Mit Lieferschein und exakter Menge  
sowie Angabe des Titels und der Ausgabe  
bitte direkt an unsere Druckerei senden.

Silber Druck oHG 
Ansprechpartner: Lucas Silber 
Otto-Hahn-Straße 25, 34253 Lohfelden 
Telefon:  +49 561 52007-34 
Telefax:  +49 561 52007-20 
E-Mail: lucas.silber@silberdruck.de 
www.silberdruck.de

Liefertermin für Beilagen:  
Beilagen müssen gedruckt 14 Tage vor dem 
Erscheinungstermin der jeweiligen Ausgabe 
bei unserer Druckerei eintreffen.
Bis zum Anzeigenschluss benötigen wir 
die Größe und das Gewicht einer einzelnen 
Beilage.

Beilagen und technische Zusatzkosten werden nicht rabattiert.

Sonderwerbeformen O Termine

Termine
2024

Ausgabe/Heft Erscheinungstermin Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss
01/2024 05.02.2024 05.01.2024 12.01.2024
02/2024 06.05.2024 05.04.2024 12.04.2024
03/2024 05.08.2024 05.07.2024 12.07.2024
04/2024 04.11.2024 27.09.2024 04.10.2024
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Doppelseite
M = Im Satzspiegel: 396 x 243 mm
M = Im Anschnitt: 420 x 280 mm*

1/1 Seite 
M = Im Satzspiegel: 188 x 243 mm
M = Im Anschnitt: 210 x 280 mm*

1/2 Seite quer
M = Im Satzspiegel: 188 x 120 mm
M = Im Anschnitt: 210 x 140 mm*

1/4 Seite quer
M = Im Satzspiegel: 188 x 60 mm
M = Im Anschnitt: 210 x 80 mm*

1/3 Seite quer
M = Im Satzspiegel: 188 x 80 mm
M = Im Anschnitt: 210 x 100 mm*

1/2 Seite hoch
M = Im Satzspiegel: 90 x 243 mm
M = Im Anschnitt: 102 x 280 mm*

1/3 Seite hoch
M = Im Satzspiegel: 60 x 243 mm
M = Im Anschnitt: 72 x 280 mm*

1/4 Seite, 2-spaltig
M = Im Satzspiegel: 90 x 120 mm
M = Im Anschnitt: 102 x 140 mm*

2/3 Seite quer
M = Im Satzspiegel: 188 x 160 mm
M = Im Anschnitt: 210 x 180 mm*

Die technischen 
Angaben für Ihre 

Daten übermittlung  
finden Sie auf 

der Folgeseite!

Anzeigenformate im Überblick

* Bitte rundherum zusätzlich eine Beschnittzugabe von 3 mm je Seite anlegen!  
Beispiel: Eine 1/1 Seite im Anschnitt inklusive Beschnittzugabe hat ein Datenformat von 216 x 286 mm.

MM = Anzeigenformat im Satzspiegel
MM = Anzeige im Anschnitt/Heftformat
 = Anzeige mit Beschnittzugabe

im Satzspiegel
188 x 243 mm

im Anschnitt
210 x 280 mm

mit Beschnittzugabe
216 x 286 mm
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Datenübermittlung

Dateiformat 
• PDF X3 (bevorzugt)

Farbprofil  
ISO Coated v2

Programmformate (i. d. R. neueste Versionen) 
• InDesign, Photoshop, Illustrator (CS 2 – CS 5.5) 
• Daten aus CorelDraw müssen als TIF oder JPG 

mit 400 dpi abgespeichert werden, die Über-
nahme von offenen CorelDraw-Dateien  
ist nicht möglich

Schriften
• Bitte alle mitliefern

Bei Grafikprogrammen Schriften  
immer in Zeichenwege umwandeln,  
Farbraum immer CMYK, niemals RGB

• TIF-Dateien (CMYK oder Graustufen) immer 
in der Größe 1:1 bei 300 dpi Auflösung

• EPS-Dateien (Pixel) –> siehe TIF
• EPS-Dateien (Vektor) –> Schriften in  

Zeichenwege (Pfade) konvertieren  
beziehungsweise in Datei einbinden

Datenkomprimierung
• Apple: Stuffit oder ZIP
• PC: ZIP

So übermitteln Sie  
Ihre Druckdaten
Dateinamen vergeben
• Anzeigenkunde_vfdb_Ausgabe  

(Beispiel: FirmaXYZ_vfdb_1/24)

• Datei bitte versenden an 
beide E-Mail-Adressen 
sales@feuerwehrmagazin.de  
und 
clientsuccess@ebnermedia.de

• Ein Proof muss nachgereicht werden,  
um Farbabweichungen zu vermeiden.

• Haftungsausschluss: Wurden Anzeigenmoti-
ve vom Kunden digital übermittelt, so ist die 
Haftung des Verlages für ganz oder teilweise 
unleserliche, unrichtige oder unvollständige 
Wiedergabe der entsprechenden Anzeigen 
ausgeschlossen

Haben Sie Fragen zur Anzeigendisposition, 
Druckabwicklung oder bei Problemen mit der 
Datenübermittlung, melden Sie sich bitte unter 

• Telefon +49 731 88005-4222 oder
• E-Mail sales@feuerwehrmagazin.de

Bitte 
beachten!

Bitte 
beachten!

Achtung:  neuer Weg! 

Stornierung 

• Kostenfrei kann bis zum Anzeigenschluss (siehe Seite 8) storniert werden. 
•	25 Prozent der Anzeigenpreise berechnen wir, wenn zwischen  

Anzeigenschluss und Druckunterlagenschluss storniert wird. 

• 50 Prozent der Anzeigenpreise werden fällig,  
wenn nach Druckunterlagenschluss storniert wird. 

Bei nicht fristgerechter DruckunterlagenAnlieferung werden technische Gebühren fällig.

mailto:sales%40feuerwehrmagazin.de?subject=
mailto:clientsuccess%40ebnermedia.de?subject=
mailto:sales%40feuerwehrmagazin.de?subject=
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Geschäftsbedingungen

1. Ausschließlicher Geltungsbereich, Zusicherung
1.1 Die Ebner Media Group GmbH & Co. KG, Karlstraße 3, 
89073 Ulm sowie Büro München, Bayerstraße 16a, 80335 
München Deutschland (nachfolgend „Verlag“ genannt) ver-
marktet im eigenen Namen und auf eigene Rechnung für die 
für von ihm verlegten Zeitungen und Zeitschriften Anzeigen.

1.2 Für alle Vertragsverhältnisse zwischen dem Verlag und 
dem werbungstreibenden Verlagspartner (nachfolgend „Auf-
traggeber“ genannt) über die Schaltung von Anzeigen gelten 
ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Die Geltung etwaiger allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen des Auftraggebers ist ausdrücklich ausgeschlos-
sen, auch wenn der Verlag im Einzelfall nicht widerspricht.

1.3 Der Verlag sichert zu, die Vorgaben des Gesetzes zur Re-
gelung eines allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) einzuhalten. 
Dies gilt auch, soweit der Verlag andere Unternehmer mit der 
Erbringung von Werk- oder Dienstleistungen beauftragt.

2. Leistungen; Abruf von Anzeigen; Erfüllung
2.1 „Anzeigenauftrag“ im Sinn dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer Anzeigen eines Werbungstreibenden oder 
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der 
Verbreitung.

2.2 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb 
eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rah-
men eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner An-
zeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die 
erste Anzeige innerhalb dieses Jahres abgerufen und veröf-
fentlicht wird.

2.3 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb 
der vereinbarten bzw. der einjährigen Frist nach Ziff. 2.2 auch 
über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere 
Anzeigen abzurufen.

2.4 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der 
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbe-
schadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 
zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnah-
me entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Er-
stattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt 
im Risikobereich des Verlages beruht.

3. Berechnung der Abnahmemengen
3.1 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-
Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Milli-
meter umgerechnet.

3.2 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärter-
maßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten 
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift ver-
öffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag 
eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der 
jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrück-
lichen Vereinbarung bedarf.

3.3 Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei 
Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. 
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht 

als Anzeigen erkennbar sind, können als solche vom Verlag 
mit dem Wort »Anzeige« deutlich kenntlich gemacht werden.

4. Ablehnungsbefugnis des Verlags; Beilagenaufträge
4.1 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzel-
ne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses - und Beilagenauf-
träge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsät-
zen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Ge-
setze oder behördliche Bestimmungen verstößt. Dies gilt auch 
für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben werden.

4.2 Beilagenaufträge sind für den Verlag nach Vorlage eines 
Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, 
die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck 
eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder 
Fremdanzeigen enthalten, werden unter Vorbehalt angenom-
men. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt.

5. Pflichten des Auftraggebers
5.1 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und ein-
wandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftrag-
geber verantwortlich. Bei fernmündlich erteilten Anzeigen-
aufträgen, Termin- und Ausgabeänderungen, Textkorrekturen 
und Abbestellungen übernimmt der Verlag für Übermittlungs-
fehler keine Haftung. Für erkennbar ungeeignete oder beschä-
digte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz 
an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen ge-
gebenen Möglichkeiten.

5.2 Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Abbestel-
lung einer Anzeige kann der Verlag die entstandenen Satzko-
sten berechnen.

5.3 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Kosten der Veröf-
fentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche 
Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen 
und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. 
Dies gilt nur für den Fall, dass der Verlag verpflichtet ist, die 
Gegendarstellung abzudrucken.

5.4 Konkurrenzausschluss kann nicht gewährt werden. 
Platzierungswünsche werden vorbehaltlich der Unterbrin-
gungsmöglichkeit berücksichtigt. Änderungen bisheriger 
Platzierungen behält sich der Verlag aus umbruchtechnischen 
Gründen vor, sie berühren nicht die Gültigkeit des Auftrages. 
Ebenso behält sich der Verlag vor, Branchen-Bezeichnungen 
zu ändern.

5.5 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleser-
lichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der 
Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine ein-
wandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der 
Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine 
ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist 
die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftrag-
geber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigma-
chung des Auftrags.

6. Haftung durch den Verlag
Der Verlag haftet unbeschränkt für durch seine gesetzlichen 
Vertreter oder leitenden Angestellten verursachte Schäden 
sowie für vorsätzlich verursachte Schäden sonstiger Erfül-

lungsgehilfen, bei einer fahrlässigen Pflichtverletzung auch für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. Der Verlag haftet für Produkthaftungsschäden 
entsprechend der Regelungen im Produkthaftungsgesetz. Der 
Verlag haftet für durch seine gesetzlichen Vertreter oder lei-
tenden Angestellten verursachte Schäden aus der Verletzung 
von Kardinalpflichten; Kardinalpflichten sind die wesentlichen 
Pflichten, die die Grundlage des Vertrags bilden, die entschei-
dend für den Abschluss des Vertrags waren und auf deren 
Erfüllung der Lizenznehmer vertrauen darf. Wenn der Verlag 
diese Kardinalpflichten leicht fahrlässig verletzt hat, ist seine 
Haftung auf den Betrag begrenzt, der für den Verlag zum Zeit-
punkt der jeweiligen Leistung vorhersehbar war. Der Verlag 
haftet für den Verlust von Daten nur bis zu dem Betrag, der bei 
ordnungsgemäßer und regelmäßiger Sicherung der Daten zu 
deren Wiederherstellung angefallen wäre. Eine weitere Haf-
tung des Lizenzgebers ist dem Grunde nach ausgeschlossen.

7. Probeabzüge; Berechnung
7.1 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die 
Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag be-
rücksichtigt, dass dies ihm innerhalb der bei der Übersendung 
des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt wird.

7.2 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so 
wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruck-
höhe der Berechnung zugrunde gelegt.

8. Rechnung; Verzug; Anzeigenbeleg
8.1 Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird 
die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Ver-
öffentlichung der Anzeige übersandt.

8.2 Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersicht-
lichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu be-
zahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungs-
frist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für 
vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

8.3 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie 
die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags 
bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzei-
gen Vorauszahlung verlangen.

8.4 Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsun-
fähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch 
während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erschei-
nen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrags 
und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.

8.5 Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen An-
zeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages 
werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige 
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Be-
scheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Ver-
breitung der Anzeige.

9. Kosten; Preisminderung
9.1 Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Matern 
und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte 

oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich ver-
einbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

9.2 Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss 
über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit 
der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenen-
falls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des 
vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Aufla-
genminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berech-
tigter Mangel, wenn sie

O bei einer Auflage bis zu 50 000 Exemplaren 20 %
O bei einer Auflage bis zu 100 000 Exemplaren 15 %
O bei einer Auflage bis zu 500 000 Exemplaren 10 %
O bei einer Auflage über 500 000 Exemplaren 5 %

beträgt.

Darüber hinaus sind bei den Abschlüssen Preisminderungsan-
sprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber 
von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gege-
ben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag 
zurücktreten konnte.

10. Chiffre-Anzeigen; Unterlagen; Aufbewahrung
10.1 Bei Chiffre-Anzeigen wendet der Verlag für die Verwah-
rung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und 
Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen 
Postweg weitergeleitet.

10.2 Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne 
dazu verpflichtet zu sein. Briefe, die das zulässige Format DIN 
C 4 (Gewicht 500g) überschreiten sowie Waren-, Bücher-, 
Katalogsendungen und Päckchen, sind von der Weiterleitung 
ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine 
Entgegenahme und Weiterleitung kann dennoch ausnahms-
weise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber 
die dabei entstehenden Kosten/Gebühren übernimmt.

10.3 Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des 
Auftraggebers

O das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschal-
tung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken 
zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anprei-
sungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht 
verpflichtet.

O Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an 
den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewah-
rung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrags.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand;  
anzuwendendes Recht
11.1 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlichrechtlichen 
Sondervermögen ist Erfüllungsort und Gerichtsstand der Sitz 
des Verlages. Der Verlag ist aber auch berechtigt bei dem für 
den Sitz des Auftraggebers zuständigen Gericht zu klagen.

11.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts.


